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BEGRÜNDUNG 

 

1. STÄDTEBAULICHE PLANUNG 
1.1 Planungsrechtliche Ausgangsituation 
 
Das Planungsgebiet liegt in Sengenthal auf der Flurnummern 19, Gemarkung 
Sengenthal, und gehört zur Gesamtgemeinde Sengenthal.  
Sengenthal ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt in der Oberpfalz. 
Sengenthal liegt in der westlichen Oberpfalz zwischen Nürnberg und Regensburg ca. 
5km südlich von Neumarkt i.d. Oberpfalz.  
Der Hauptort Sengenthal liegt am westlichen Anstieg zum sogenannten Oberpfälzer 
Jura der Fränkischen Alb. 
 
Zur Gemeinde Sengenthal gehören die Ortsteile Sengenthal, Birkenmühle, Braunmühle, 
Braunshof, Buchberg, Dietlhof, Forst, Gollermühle, Greißelbach-Bahnhof, 
Kastenmühle, Ölkuchenmühle, Reichertshofen, Richthof, Schlierferhaide, 
Schlierfermühle, Schmidmühle, Seitzermühle, Sengenthal am Anger, Stadlhof, 
Weichselstein und Winnberg. 
 
Aufgrund der konkreten Nachfrage innerhalb des Ortes Sengenthal und der nicht zur 
Verfügung stehenden freien Bauflächen, die sich zum größten Teil im Privateigentum 
befinden, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Wohnbauflächen vor Ort. 
 
Die Gemeinde gehört zum ländlichen Teilraum des großen Verdichtungsraumes 
Nürnberg/Fürth/Erlangen (Regionaler Planungsverband Regensburg Stand 19. Mai 
2011) 
 
Grundsatz 3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) (Stand 2018): die Ausweisung von 
Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden 
(S. 46).  
 
Grundsatz 3.1 LEP: flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (S. 46).  
 
Ziel 3.2 LEP: in den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der 
Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 
Potentiale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (S. 46).  
 
Grundsatz 3.3 LEP: eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, 
insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (S. 47). 
 
Ziel 3.3 LEP: neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten auszuweisen (S. 47). 
 
Die langfristigen städtebaulichen Ziele werden durch den verbindlichen Bauleitplan 
gesichert. 
 
Die Flächen liegen innerhalb der gewachsenen Ortsstruktur.  
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Nordöstlich befindet sich die Bahnstrecke 5850 Nürnberg-Regensburg, Bahnstrecken-
abschnitt Neumarkt-Deining. 
In unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet befinden sich Wohnbauflächen. 
 

 
 

 
 
 

Abbildung: Strukturkarte Entwurf 12.07.2016 
 
 

 
 
Abbildung: Übersicht Luftbild Sengenthal. (Google Maps Oktober 2018) 
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Abbildung: Übersicht Luftbild Sengenthal – Ausschnitt (Bayernatlas Oktober 2018) 
 
 
1.2 Schallsituation 
 
Der gesamte Geltungsbereich soll als Dorfgebiet (MD) festgesetzt werden. 
Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgeräuschimmissionen der Winnberger Straße sowie 
der Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg ein. 
 
Während der Konzeptfindung wurden in enger Abstimmung mit dem Büro Sorge 
verschiedene Varianten überprüft und angepasst. Die ursprünglich angedachten beiden 
Einzelgebäude mussten aufgrund der Schallproblematik zu einem Gebäude umgeplant 
werden. 
 
Das Ingenieurbüro für Bauphysik Wolfgang Sorge hat im Bericht vom 06. November 
2018 mit der Nummer 14346.2 die zu erwartenden Geräuschimmissionen gemäß DIN 
18005 im Rahmen der Bauleitplanung ermittelt und beurteilt. (Bericht ist als Anlage 
angefügt). 
 
1.2.1 Anforderungen gemäß DIN 18005 
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1.2.2 Anforderungen gemäß 16. BImSchV 
 

 
 
 

1.2.3 Wahrung gesunder Wohnverhältnisse 
 
„…Für die Zumutbarkeitsschwelle (Gesundheitsgefährdung bzw. Eigentumsbeein-
trächtigung) durch Verkehrsgeräuschimmissionen sind gesetzlich keine Grenzwerte 
festgelegt. 
Nach stehender Rechtsprechung werden jedoch die Grenzen für Gesund- 
heitsgefährdung allgemein ab 70dB(A) am Tag und 60dB(A) in der Nacht 
angenommen. …“ 

 
 
 Zusammenfassung der Untersuchung: 
 

„…Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Orientierungswert tags der DIN 18005 
an allen Fassaden des Bauvorhabens eingehalten wird. 
 
Der Orientierungswert nachts der DIN 18005 für Verkehrsgeräuschimmissionen wird 
um bis zu 12db und der Immissionsgrenzwert nachts der 16. BImSchV um bis zu 8 db 
überschritten. 
Weiterhin wurde festgestellt, dass die Grenze zur Gesundheitsgefährdung, die nach der 
Rechtssprechung allgemein ab 60dB(A) in der Nacht angenommen wird, in mehreren 
Bereichen der der Bahnstrecke zugewandten Nordostfassade um 1dB überschritten 
wird. 
Zur Einhaltung des schalltechnischen Anforderungen wurde gemäß Abstimmung mit 
dem Auftraggeber Lärmschutzmaßnahmen ausgearbeitet. Diese sind im Abschnitt 6 des 
Berichtes beschrieben. …“ (siehe Gutachten als Anlage)  

  



Gemeinde Sengenthal, Bebauungsplan „Sengenthal - Nachverdichtung Winnberger Straße I“ Begründung        7 

1.3 Planungsalternativen 
 
1.3.1 Erster städtebaulicher Entwurf 
 
Der erste städtebauliche Entwurf sah zunächst zwei Einzelgebäude auf dem Baufeld vor. 
 

�
�
 

Abbildung: Erster städtebaulicher Entwurf Erdgeschoß und 1.Obergeschoß März 2018 
unmaßstäblich 
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Abbildung: Erster städtebaulicher Entwurf Kellergeschoß März 2018 unmaßstäblich 
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Abbildung: Erster städtebaulicher Entwurf 2. Obergeschoß März 2018 unmaßstäblich 
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Abbildung: Erster städtebaulicher Entwurf Erweiterungsmöglichkeit unmaßstäblich 
 
 
1.3.2 Zweiter städtebaulicher Entwurf 
 
Aufgrund der schallimmissionsschutztechnischen Betrachtung des Plangebietes musste 
eine Umplanung auf ein Einzelgebäude erfolgen. Die schutzbedürftigen Räume wurden 
primär zur bahnabgewandten Seite platziert. 
Der Freiraum zwischen den Gebäuden musste geschlossen werden, um keine negativen 
Schallauswirkungen zu verursachen. 
Aufenthaltsräume sind auf die Südwestseite angeordnet und somit schallabgewandt. 
  
Um die Anforderungen an den Schallschutz gerecht zu werden, sind von den geforderten 
zwei Stellplätzen pro Wohnung, je einer pro Wohnung in einer Tiefgarage angedacht. 
 
Diesbezüglich haben Umplanungen stattgefunden, welche die oben genannten Punkte 
berücksichtigen und bestmöglich umsetzen. 
 
Die Entwurfsfindung fand in Zusammenarbeit mit dem Büro Sorge und dem 
Landratsamt Neumarkt statt. 
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Abbildung: Zweiter städtebaulicher Entwurf:  Bebauungsplanentwurf 
 

 
Abbildung: Zweiter städtebaulicher Entwurf: Übersichtsplanung EG 
 



Gemeinde Sengenthal, Bebauungsplan „Sengenthal - Nachverdichtung Winnberger Straße I“ Begründung        
12 

 
Abbildung: Zweiter städtebaulicher Entwurf: Übersichtsplanung Tiefgarage 
 

 
Abbildung: Zweiter städtebaulicher Entwurf:   Übersichtsplanung OG 
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Abbildung: Zweiter städtebaulicher Entwurf:   Ansichten 
 

 
Abbildung: Zweiter städtebaulicher Entwurf:   Längsschnitt mit Tiefgarage 
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1.3.3 Aktueller städtebaulicher Entwurf 
 
Unter der Berücksichtigung des Geländeverlaufs wurde versucht, die Gebäudehöhen 
weiter zu verringern. Durch die Umverlegung der Tiefgaragenabfahrt konnte das 
Gebäude um ca. 1,0m tiefer ins Gelände gesetzt werden, als beim zweiten Entwurf. 
Die Reduzierung der Höhe schafft eine verbesserte städtebauliche Integration des 
Baukörpers.  
Auf der Nordostseite des Plangebiets wird die Einbindung ins Grundstück über eine 
Stützmauer erfolgen, um die ca. 1,00-1,20m Eingrabung ins Gelände zu kompensieren. 
 
 

 
Abbildung: Aktueller städtebaulicher Entwurf:   Tiefgaragengrundriss 
 

 
Abbildung: Aktueller städtebaulicher Entwurf:   EG und 1. OG 
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Abbildung: Aktueller städtebaulicher Entwurf:   Ansichten 
 

 
Abbildung: Aktueller städtebaulicher Entwurf:   Ansichten 
 
 
 

  



Gemeinde Sengenthal, Bebauungsplan „Sengenthal - Nachverdichtung Winnberger Straße I“ Begründung        
16 

1.4 Flächennutzungsplan 
 

Im genehmigten Flächennutzungsplan i. d. F. vom Februar 2009 ist die gesamte Fläche 
als Dorfgebiet ausgewiesen. Weitere Aussagen sind für das Gebiet nicht getroffen. Die 
Planungsrechtlichen Voraussetzungen für den vorliegenden Bebauungsplan liegen vor. 

 
 

 
Abbildung: Auszug Flächennutzungsplan Stand Februar 2009 

 
 

1.5 Lage und Dimension des Planungsgebiets 
 

Die Entwicklungsfläche liegt in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum Sengenthal. (ca. 
300m Luftlinie zum Rathaus). 
Im Norden, Süden und Westen grenzen bebaute und wohnbaulich genutzte Parzellen an.  
 
Der Planbereich selbst wird derzeit als Wiesenfläche und Wohnfläche benutzt. 
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Abbildung TK Übersichtsplan mit Lage des Geltungsbereichs (Quelle: Bayernatlas, 
Zugriff: 31.10.2018) 
 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 4.380qm. 
 
1.6 Verfahren nach §13a BauGB 

 
Das Verfahren soll nach §13a BauGB  „Bebauungsplan der Innenentwicklung“  als 
Nachverdichtung beschleunigt und ohne Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 aufgestellt und 
durchgeführt werden. 
 
1.7 Konzeption und Gestaltung  
 
Das Baugebiet soll weiterhin als Dorfgebiet festgesetzt werden, wie bisher im 
Flächennutzungsplan auch definiert ist. 
 
Die Grundflächenzahl liegt bei 0,6 und die Geschoßflächenzahl bei 1,2. Die Werte 
orientieren sich an §17 Baunutzungsverordnung. 
 
Eine Reduzierung der Kennzahlen ist aufgrund der gemeindlichen Stellplatzforderung, 
die über den Richtzahlen des Stellplatzbedarfes der GaStellV liegt, eingeschränkt 
umsetzbar. 
 
Die Gemeinde fordert 2 Stellplätze je Wohnung. (Die Richtzahl gemäß GaStellV liegt 
bei einem Stellplatz pro Wohnung). 
 
Die Anzahl der Stellplätze wird über oberirdische Fläche mit versickerungsfähigem 
Belag und einer unterirdischen Tiefgarage erreicht. 
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Die Ausrichtungen der Wohnanlage orientieren sich an den umliegenden Baufluchten 
und ermöglichen eine optimale Belichtung der süd- und westorientierten 
Aufenthaltsräume.  
Ebenso reagiert der Baukörper auf die Schallsituation der Bahnlinie im Nordosten, da 
schützenswerte Räume auf die schallabgewandte Seite platziert werden. 
 
Ebenfalls sind durch die Ausrichtung der Baukörper keine nennenswerten 
Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke in Bezug auf Besonnung zu erwarten. 
 
Die Baukörper werden als dreigeschossige Baukörper mit Flachdach definiert. Das 
oberste Geschoß ist größtenteils zurückversetzt von den Fassadenkanten auszuführen, 
um die Wandhöhen der umliegenden Bebauung anzugleichen. 
Die Flachdachausführung ermöglicht, im Vergleich zu Satteldächern oder Pultdächern, 
reduzierte Bauhöhen und eine verbesserte Belichtung der angrenzenden Nachbar-
grundstücke.  
 
Die Baukörper werden anhand von Festsetzungen als Regelquerschnitt im 
Bebauungsplan dargestellt. 
 
Die Zulassung der Dachformen ermöglicht zusätzlich Zugeständnisse an moderne 
Architektur. 
 
Die Erschließung innerhalb des Geltungsbereichs erfolgt über verkehrsberuhigte 
Privatwege mit integrierten Stellplätzen. 
 
Die Tiefgaragenabfahrt ist in unmittelbarer Nähe zur Winnberger Straße angedacht  um 
die Lärmimmissionen durch KFZ-Verkehr so gering wie möglich zu halten. 
 
1.8 Derzeitige Nutzung, Geländehöhen  
 
Die Flurstücke werden bisher als Wiesenfläche und Wohnfläche genutzt, wobei noch 2 
Bestandsgebäude im Geltungsbereich vorzufinden sind, die abgebrochen werden.  
Ein weiteres Bestandsgebäude wurde bis zum heutigen Tag bereits abgebrochen. 
Die Bestandsgebäude wurden auch als Wohngebäude benutzt. 
 
Ein Geländenivellement ergab folgende Höhenkoten. (Circa-Angaben) 
Nordwestliche Betrachtungsgrenze:  432,15 ü NN 
Nordöstliche Betrachtungsgrenze:  434,43 ü NN 
 Südwestliche Betrachtungsgrenze:  432,28 ü NN 
Südöstliche Betrachtungsgrenze:  432,65 ü NN 
 
1.9 Verkehrsanbindung 

 
An der Bundesstraße 299 gelegen, wenige Kilometer zu den beiden Autobahnen A3 und 
A9 und vor allem die Busanbindung ist von großer Bedeutung.  
 
Die Parzelle wird über die vorhandene Winnberger Straße erschlossen. 
 
Die Verkehrserschließung im Grundstück erfolgt über Privatwege. 
 
Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist über öffentliche und private Wege gesichert. 
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1.10 Versorgungseinrichtungen 
 
Durch das Ortszentrum und den bereits im Bau befindlichen Nahversorgungszentrum in 
unmittelbarer Nähe wird die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
sichergestellt. 
 
Im Ort befinden sich Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Ärzte, Therapeuten und 
Sport- und Freizeiteinrichtungen. 
 
1.10.1. Wasserversorgung 
 
Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist über die bestehenden Netze gesichert. 
 
1.10.2. Abwasserversorgung Abfallentsorgung 
 
Das Planungsgebiet wird an die zentrale Abwasserbeseitigung der örtlichen Kläranlage 
angeschlossen. Anschlussschächte sind im Bereich der Winnberger Straße vorzufinden. 
 
Das Niederschlagswasser wird über Versickerungsanlagen oder das vorhandene 
Kanalnetzt abtransportiert. 
 
Die Abfallbeseitigung erfolgt zentral über den Landkreis. Ein Sammelplatz  für die 
Abfallbeseitigung ist im Baugebiet vorgesehen. 
 
1.10.3. Löschwasserversorgung / Brandschutz 
 
Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Sengenthal sind personell und materiell 
gut ausgestattet. Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehren ist gegeben.  

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sengenthal ist ca. 700 m Fahrstrecke vom 
geplanten Baugebiet entfernt. Es bestehen keine Bedenken bezüglich der Einhaltung der 
Hilfsfrist.  

Aufgrund der geplanten Bebauung mit Geschosswohnungsbauten (III) mit nicht mehr 
als drei Vollgeschossen ist die Vorhaltung eines Hubrettungsgeräts für die 
Personenrettung voraussichtlich nicht erforderlich. Bei Gebäuden, deren Oberkante der 
Brüstung von zum Anleitern bestimmten Stellen mehr als 8 m über der 
Geländeoberfläche liegt, ist der zweite Rettungsweg baulich herzustellen.  

Das Löschwasser ist durch die öffentliche Trinkwasserversorgung bereitzustellen. Für 
die geplante Bebauung (Dorfgebiet, 3 Vollgeschosse) ist eine Löschwassermenge von 
96 m³/h über eine Zeitdauer von 2 Stunden vorhanden. 

Die Löschwasserentnahmestellen sind in einem Abstand von 80 – 120 m im öffentlichen 
Straßenraum (in Abstimmung mit der angrenzenden Bebauung) anzuordnen. Aufgrund 
der Tiefe des Grundstücks und der vorgesehenen Bebauungsdichte muss mindestens ein 
Überflurhydrant direkt im Grundstücksbereich im öffentlichen Straßenraum angeordnet 
werden. 

  



Gemeinde Sengenthal, Bebauungsplan „Sengenthal - Nachverdichtung Winnberger Straße I“ Begründung        
20 

Die Privatstraße ist so zu bemessen, dass eine ungehinderte Zufahrt zu den Gebäuden 
mit Feuerwehrfahrzeugen möglich ist, da Gebäude oder Gebäudeteile mehr als 50m vom 
öffentlichen Straßenraum entfernt errichtet werden können (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 
BayBO). Die „Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ (Art. 81a Abs. 1 Satz1 
BayBO i.V.m. den Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB), Anlage A 
2.2.1.1/1) sind zu beachten.  

1.10.4. Stromversorgung 
 
Die elektrische Versorgung erfolgt von den bestehenden Straßen aus. 
 
Hinweis Bayerwerk Netz GmbH: 
Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche 
Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet 
werden. Prüfnachweise sind vorzulegen.  

 
1.10.5. Telekommunikation 
 
Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen ist von den bestehenden Straßen aus 
möglich. 
 
1.10.6. Beheizung 

 
Für die Beheizung der Gebäude ist eine zentrale Heizanlage möglich.  
 
1.10.7. Brauchwasserkollektoren / Photovoltaikanlagen 
 
Brauchwasserkollektoren bzw. Photovoltaikanlagen auf oder an Gebäuden sind 
möglich. 
 
1.10.8. Erdgasversorgung 

 
Eine mögliche Erdgasversorgung ist zu ermöglichen. Im Zuge des Straßenausbaues 
können Gasversorgungsleitungen verlegt werden. 
 
Hinweis Bayerwerk Netz GmbH: 
Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche 
Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet 
werden. Prüfnachweise sind vorzulegen 
 
Eine Versorgung des Baugebietes mit Erdgas ist möglich, sofern genügend 
Grundstückseigentümer vor Erschließung des Baugebietes eine kostenpflichtige 
Vorabverlegung des künftigen Gasanschlusses in Ihr Grundstück bestellen. Es wird 
hierzu mit allen Grundstückseigentümer Kontakt aufgenommen und eine 
Erschließungsvereinbarung angeboten. Die Kostenbeteiligung in Höhe von derzeit ca. 
1300 EUR je Bauparzelle wird bei der späteren Anschlusserstellung angerechnet. Die 
Gesamtwirtschaftlichkeit der Maßnahme inkl. der notwendigen Anbindungen an das 
vorhandene Gasnetz muss gegeben sein. 
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1.11 Denkmalschutz 
 
Nach bisherigem Kenntnisstand besteht gegen die oben genannte Planung von Seiten 
der Bodendenkmalpflege kein Einwand. Wir weisen jedoch darauf hin, dass eventuell 
zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG 
unterliegen….“ 
 
1.12 Landschaftsschutzgebiete 
 
Im Planungsgebiet liegen keine einschränkende Aussagen, Landschaftsschutzgebiete 
oder sonstige Schutzgebiete vor, auch kein Trenngrün (gem. Karte Siedlungswesen). 
 

 
 

 
Abbildung: Schutzgebiete aus Bayernatlas Stand 31.10.2018 
 
 
1.13 Auswirkung der Planung, Bodenrodung 
 
Die Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie 
die Schutzgüter Mensch, Kultur- und Sachgüter werden im Umweltbericht gesondert 
behandelt. 
An vorhandene Erschließungsanlagen kann angeknüpft werden. 
Die Flurstücke sind im Privatbesitz.  
 
1.14 Belange des Umweltschutzes 
 
Das Baufeld wird derzeit als landwirtschaftliche Ackerfläche genutzt.  
 
Gemäß §13a Bebauungspläne der Innenentwicklung wird auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung verzichtet. 
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2. GRÜNORDNUNG 
 
Das Planungsgebiet nimmt mit seiner Lage im ortsräumlichen Verbund eine wichtige 
räumliche und zugleich vernetzende Stellung ein. Die Sicherung bestehender wertvoller 
Lebensräume und Biotopstrukturen wurde bereits bei der Standortwahl berücksichtigt. 
Die Fläche ist aufgrund des Fehlens dieser Lebensräume und Biotopstrukturen für die 
Bebauung geeignet. 
 
In näherer Umgebung befinden sich keine Biotope oder geschützte Lebensräume. Es 
befindet sich kein erhaltungswerter Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Ziel der Grünordnung ist es, eine verträgliche Einbindung der Bebauung von Sengenthal 
sicherzustellen und eine bessere Vernetzung über neu geschaffene Grünflächen und 
Einzelpflanzungen zu schaffen. 
 
Innerhalb der Grundstücke soll außerdem eine ortstypische Durchgrünung mit 
standortgerechten bzw. heimischen Laubbäumen und Sträuchern sichergestellt werden. 
Die Art der zu pflanzenden Bäume wurde entsprechend den regionaltypischen und 
heimischen Vorkommen und unter besonderer Berücksichtigung der Belange des 
Artenschutzes (Vogelnähr- und Nistgehölz) gewählt. Durch die Festsetzung einer 
Mindestanzahl von neu zu pflanzenden Bäumen wird einerseits die ortstypische 
Durchgrünung sichergestellt und verbessert, andererseits die Vernetzung der 
Lebensräume innerhalb und außerhalb des Planungsumgriffs. 
 
 

3. VORHABENSBEZOGENE ERLÄUTERUNGEN 
 
3.1. Projektdarstellung  

 
Der Vorhabensträger beabsichtigt aufgrund konkreter Nachfragen, die Realisierung von 
Wohnungen im Nutzungsgebiet „Dorfgebiet“. 
Mit den Eigentümer der Flächen des räumlichen Geltungsbereichs und dem 
Vorhabenträger bestehen notarielle Verträge, die den Eigentumsübergang an den 
Vorhabensträger nach baurechtlicher Genehmigung sichern. 
 
Die angedachte Umsetzung des Gebäudes wurde bereits erfolgreich in der Gemeinde 
Mühlhausen und Postbauer-Heng umgesetzt, welche ebenfalls im Landkreis Neumarkt 
i.d. Opf. liegen. 
Das Klientel in Mühlhausen und Postbauer-Heng sind neben Familien auch zahlreiche 
Senioren, welche die örtliche Infrastruktur von Pflege-, Ärzte- und 
Versorgungseinrichtungen in Anspruch nehmen wollen. 
 
In Sengenthal ist die örtliche Versorgungstruktur als gut zu bewerten.  
Ärzte und Pflegeeinrichtungen sind vorhanden. Güter des täglichen Bedarfs werden im 
Nachversorgungszentrum angeboten. 
Zahlreiche Verkehrsanbindungen, Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind auf 
kurzen Wegen zu erreichen. 
 
Die Wohnhäuser sollen als Niedrigenergiegebäude auch die Anforderungen an 
Barrierefreiheit erfüllen.  Freibereiche wie Balkone und Loggien sind in allen Etagen 
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vorhanden, und ermöglichen auch für bewegungseingeschränkte Personen, eine hohe 
Lebensqualität. 
 

 
Abbildung:. Visualisierung Baukörper in Mühlhausen 
 

 
Abbildung: Visualisierung Baukörper in Postbauer-Heng  
 
 
3.2. Angedachte städtebauliche Umsetzung 
 
Die öffentliche Erschließung erfolgt über die Winnberger Straße.  
Die interne Erschließung erfolgt über Privatwege mit sehr reduziertem Verkehrsauf-
kommen ohne Durchgangsverkehr. 
 
Um oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze weitgehend zu dezimieren, ist eine 
Tiefgarage angedacht, welche die beiden Gebäudehälften miteinander verbindet. 
Die Zufahrt in die Tiefgarage erfolgt über de Winnberger Straße und liegt zentral. 
Zusätzliche Stellplätze werden entlang der befestigten Wege angeordnet. 
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Die Platzierung, Gliederung und Ausrichtung des Gebäudes wurden untersucht in Bezug 
auf die Auswirkungen von Verschattung, als auch die Beeinträchtigungen der privaten 
Freiflächen, sowohl für die bestehende Nachbarschaft, als auch für den angedachten 
Neubau. 
 
Auf die schallimmissionsschutzstechnische Verkehrssituation (primär durch die 
Bahnlinie) wurde anhand der Baukörpergestaltung in der Fassadengestaltung und im 
Grundriss reagiert.  
 
Der dreigeschossige Baukörper mit zurückgesetztem Obergeschoss, fungiert als 
Bindeglied zwischen der vorhandenen Wohnbebauung und dem gewachsenen 
städtebaulichen Status des Dorfgebiets. 
 
Nischen und Balkone gliedern Fassadenfronten in kleinteiligen Einzelflächen und 
schaffen auch in oberen Etagen geschützte Freibereiche.  
 
Gegliederte Fassadengestaltungen, das zurückversetzte oberste Geschoss und eine 
angepasste Farbwahl, schaffen eine optische „Höhenreduzierung“ und ansprechende 
Architektur. 
 
 

 
Abbildung:. Aktuelle zeichnerische Darstellung des Bebauungsplans 
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4. ANLAGEN 
 
4.1. Bericht Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung  
 vom 31.12.2018 
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